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ZUSAMMENFASSUNG 

40. Bericht über den Föderalismus in Österreich (2015) 
 

 

1. Das Jahr 2015 war für den österreichischen Bundesstaat vor allem in politischer Hinsicht 

bedeutsam: Es fanden nicht weniger als vier Landtagswahlen, konkret im Burgenland, der 

Steiermark, Oberösterreich und Wien statt, in deren Folge es auch zu neuen 
Koalitionsvarianten auf Landesebene kam.  

Erfreulich ist für 2015 die verstärkte Reformbereitschaft der Gebietskörperschaften zu 

verzeichnen. So haben das Burgenland, Tirol und Vorarlberg Initiativen zur 

Verwaltungsvereinfachung gestartet, das Land Oberösterreich sammelte wiederum im 

Rahmen einer sogenannten Deregulierungsinitiative Vorschläge zur Reduktion diverser 

Normen. Auch auf Ebene des Bundes wurden die Arbeiten in der Aufgaben- und 

Deregulierungskommission fortgesetzt. Ebenso gab es punktuelle Ansätze von 

Verwaltungsvereinfachungen und Dezentralisierung von einzelnen Bundesstellen, wie sie im 
Übrigen auch seitens einiger Landtage des Öfteren gefordert wurde.  

Zahlreiche Vorschläge aus Politik und Wissenschaft traten hinzu, diese umfassten etwa die 

Reform des Bundesrates, die Begrenzung der Amtsdauer von Landeshauptleuten, die 
Einrichtung eines Budgetdienstes für die Landtage oder Gesetze mit Ablaufdatum.  

Weniger erfreulich ist die Beendigung der Enquete-Kommission zur Reform der Demokratie in 
Österreich, die ihre Arbeit im Berichtsjahr 2015 weitgehend ohne Ergebnis einstellte. 

2. In Fragen der europäischen Integration ist für Österreich vor allem die Einrichtung der EU-

Strategie für den Alpenraum zu erwähnen, die im Berichtsjahr 2015 weiterverfolgt wurde und 

2016 in die Umsetzungsphase gelangt. Von mehreren Seiten wurde der Wunsch einer 

stärkeren Einbindung der nationalen Parlamente auf europäischer Ebene artikuliert; von 

Seiten des österreichischen Bundesrates ergingen 2015 jedoch keine Stellungnahmen in 
Subsidiaritätsfragen. 

3. Das österreichische Bundesverfassungsrecht wurde im Berichtsjahr 2015 vielfach novelliert: 

Dabei kann im Besonderen das sogenannte „Durchgriffsrecht“ des Bundes in Fragen der 

Bereitstellung von Asylquartieren unter Ausschaltung bau- und raumordnungsrechtlicher 

Bestimmungen aus föderalistischer Sicht durchaus kritisch gesehen werden. Dasselbe gilt für 

eine neuartige Verpflichtung zur Landesgesetzgebung, wie sie im Gentechnik-Anbauverbots-

Rahmengesetz vorgesehen ist. In der Bundesgesetzgebung kann darüber hinaus nach wie vor 

die Tendenz beobachtet werden, dass vereinzelt Bundes-zuständigkeiten außerhalb der 
Kompetenzbestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes normiert werden. 

4. Die Länder änderten ihre Verfassungen ebenso in vielfacher Weise: Dabei seien für 2015 

vor allem die Erleichterung der Bürgermitwirkung in Oberösterreich sowie die Einrichtung von 
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Untersuchungsausschüssen als Minderheitenrecht in Kärnten hervorgehoben. Der Abbau des 

Proporzsystems in den Ländern setzte sich ebenfalls 2015 fort, wo es nunmehr auch in Kärnten 

eine entsprechende Verständigung darauf gibt. Damit verbleiben nur noch Niederösterreich 
und Oberösterreich mit Proporzregierungen.  

Die einfache Landesgesetzgebung war dominiert von Umsetzungs-verpflichtungen 

europäischer Normen sowie vor allem Änderungen im Bau- und Raumordnungsrecht zwecks 
Erleichterungen in Zusammenhang mit der Errichtung von Asylquartieren. 

5. Die Entwicklung im österreichischen Gemeinderecht war im Berichtsjahr vor allem von 

Bemühungen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit geprägt. So haben etwa die 

Bundesländer Salzburg und Oberösterreich erstmals die Möglichkeit Ländergrenzen über-

schreitender Gemeindeverbände geschaffen, wie sie seit der B-VG-Novelle 2011 

verfassungsrechtlich vorgesehen ist. Darüber hinaus gab es Erleichterungen der 

Gemeindekooperation durch die Verschmelzung von Gemeindeverbänden in 
Niederösterreich oder die Schaffung von Verwaltungsgemeinschaften in Tirol.  

6. Im finanziellen Föderalismus dominierten 2015 die umstrittenen Haftungsübernahmen des 

Landes Kärnten und die damit einhergehende Diskussion um ein Insolvenzrecht für 

Bundesländer. Hinsichtlich einheitlicher Budgetregeln für Bund, Länder und Gemeinden 

wurde im Herbst 2015 eine neue Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung erlassen. 

Sie tritt ab 2020, für Gemeinden ab 2021, in Geltung. Gemeinsame Grundsätze der 
Haushaltsführung der Länder wurden in einer Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG erlassen. 

7. Hinsichtlich der Zusammenarbeit von Bund und Ländern kann für 2015 festgestellt werden, 

dass nach wie vor Vereinbarungen nach Art 15a B VG mit insgesamt sieben neuen Verträgen 

zwischen Bund und Ländern (bzw den Ländern untereinander) ein praktikables Instrument der 

Kooperation im Rahmen bestehender Kompetenzen darstellen. Schwierigkeiten in der 

Zusammenarbeit ergeben sich jedoch nach wie vor im Begutachtungsverfahren von 

Bundesgesetzen: Dabei liegt ein vermeidbares Hauptproblem in den oft sehr knapp 

bemessenen Begutachtungsfristen, was 2015 auch vom Rechnungshof kritisiert wurde. Als 

verbesserungsbedürftig hat sich die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im 

Asylwesen gezeigt. Betreffend die wechselseitigen Zustimmungsrechte zwischen den 

Gebietskörperschaften wurden diese – wie auch in den vorangegangen Jahren – im Regelfall 

erteilt. Es gab 2015 sogar Bemühungen, diese in Einzelfällen überhaupt zu beseitigen. 

Insgesamt kann für das Jahr 2015 wieder konstatiert werden, dass der österreichische 
Föderalismus von einem primär kooperativen Vorgehen geprägt ist. 

8. Auch was die grenzüberschreitende Kooperation der österreichischen Länder betrifft, sind 

diese – neben ihrer Tätigkeit in den zahlreichen Organisationen und Konferenzen auf 

europäischer Ebene – vor allem mit den Regionen benachbarter Staaten in regem Kontakt. 

Die Länder verfügen – neben den zahllosen informellen Kontakten – über die Europäischen 

Verbünde territorialer Zusammenarbeit nunmehr auch über eine europarechtliche 
Grundlage, die sich bislang bestens bewährt hat. 


